
Liebe Vereinsmitglieder,  

 

nachdem die Corona Wirren abgeklungen sind, die Flutschäden weitgehend beseitigt sind und wir 

im Winter dank der neuen Traglufthalle doch noch trainieren konnten, freue ich mich, Sie und Euch 

hiermit fristgerecht gemäß §10.2 der Satzung zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 

Sonntag, 14.05.2023 für 1500 Uhr einzuladen, und zwar in alter Manier -ausschließlich - in Präsenz 

im „Haus Lersch“. 

 

Es stehen keine großen Beschlüsse an, dennoch ist es denke ich gut, sich einmal wieder in diesem 

Kreise persönlich zu treffen und werbe daher um Teilnahme. Wir haben unzählige Ehrungen 

nachzuholen! 

Es gibt auch noch ein paar Posten im Vorstand wo wir uns „frisches Blut“ wünschen, wer zur 

„Erfolgsgeschichte Delphin“ etwas beitragen möchte kann sich gerne auch im Vorhinein an mich 

wenden um mehr zu erfahren! 

 

Die Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung findet sich einige Tage vorher online unter  

w-d-e.de/index.php?id=214 

Wer diese dennoch postalisch benötigt wendet sich bitte an den Unterzeichner.  

 

 

Zuletzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen für das lange und wiederholte Durchhalten. Dass wir 

sowohl von Corona als auch einer Überflutung betroffen werden hätte man sich nicht ausmalen 

können. Die wahnsinnige Unterstützung der Gesellschaft, ideell wie materiell, allerdings auch nicht, 

fantastisch! 

 

So verbleibe ich bis Mai mit schwimmsportlichen Grüßen! 

Alexander Gran (Geschäftsführer) 

Alexander Gran (Geschäftsführer) 

Roonstraße 16/18 

52070 Aachen 

 

Mobil: 0175 / 5830772 

Aachen, den 12.4.2023 

Einladung zur Mitgliederversammlung am 14.05.2023 (15 
00 Uhr) 

Wfr „Delphin“ Eschweiler e.V., Postfach 1402, 52234 Eschweiler 

 

  

  

 

 

Postfach 1402, 52234 Eschweiler 
URL: http://www.w-d-e.de 
E-Mail: vorstand@w-d-e.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Aachen (Blz 390 500 00) 
Konto: 1214 147 
Raiffeisenbank Eschweiler (BLZ 393 622 54) 
Konto 2 503 061 018 

 

 

http://www.w-d-e.de/index.php?id=214


Tagesordnung Mitgliederversammlung 2023 

 

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden Dr. Christoph Herzog 

2. Feststellung der Stimmberechtigung 

Stimmberechtigt ist laut §8 der Satzung jedes anwesende Mitglied, welches 

 1.) das 14. Lebensjahr vollendet, 

 2.) keine Beitragsrückstände aus dem abgelaufenen Jahr  

3. Billigung der Niederschrift der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 21.06.2021 

4. Verlesen und Billigung der Berichte 

• des Geschäftsführers, 

• des Kassenwartes und 

• der Kassenprüfer. 

5. Behandlung von Anträgen zur Mitgliederversammlung (Eingang bis 1.5.23) 

6. Beiträge 2023 

7. Wahl einer/eines Versammlungsleiterin/-leiters 

8. Entlastung des geschäftsführenden und des erweiterten Vereinsvorstandes 

9. Ehrungen für 25-jährige und 50-jährige Vereinsmitgliedschaft 

10. Ehrungen besonders verdienter Mitglieder 

11. Neuwahl des Vereinsvorstandes 

1. Wahl der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes: 

• Vorsitzende/r, 

• stellvertretende/r Vorsitzende/r und technische/r Leiter/in, 

• stellvertretende/r Vorsitzende/r und Fachwart/in für Organisation, 

• Geschäftsführer/in, 

• Kassenwart/in. 

2. Wahl der Mitglieder des erweiterten Vorstandes: 

• Protokollführer/in, 

• Fachwart/in für Schwimmen, 

• Fachwart/in für Schule und Verein, 

• Fachwart/in für Öffentlichkeitsarbeit, 

• Fachwart/in für Seniorenschwimmen (Masters) und Breiten- Freizeit und 

Gesundheitssport (BFG) 

• Zwei Ansprechpartner Kinder-/ Jugendschutz (männlich und weiblich) 

12. Vorstellung der Mitglieder des erweiterten Vorstandes, die im Vorfeld satzungsgemäß 

in den einzelnen Abteilungen gewählt wurden: 

• Jugendwart & Jugendwartin, 

• Fachwart/in für Wasserball, 

• Fachwart/in für Synchronschwimmen, 

• Fachwart/in für Triathlon. 

13. Wahl des Rechtsausschusses und der Vertreter/innen 

14. Wahl der Kassenprüfer/innen und der Vertreter/innen 

15. Verschiedenes 

Bitte beachten Sie, dass Anträge zur Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden 

Vorstand gemäß § 12, Abs. 3 zwei Wochen vorher schriftlich vorliegen müssen. Diese Frist 

wird auf den 1.5.2023 festgesetzt 

   

   


